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ANHANG VI 

 

zu TITEL V (WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT),  

KAPITEL 14 (VERBRAUCHERSCHUTZ) 

 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzunähern: 

 

Richtlinie 87/357/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar ist und die die 

Gesundheit oder die Sicherheit der Verbraucher gefährden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 87/357/EWG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 93/13/EWG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den 

Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/6/EG, einschließlich ihrer Durchführungsrechtsakte, 

werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die 

allgemeine Produktsicherheit 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/95/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über 

den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der 

Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden in der Republik Armenien innerhalb von drei Jahren und 

grenzüberschreitend innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 

unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 

und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 

Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 

der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates („Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken“) 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 

irreführende und vergleichende Werbung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 

2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 

zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 

Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/48/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den 

Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, 

Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/122/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 

Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/22/EG, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 

Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2011/83/EU, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über 

die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Verordnung über Online-Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten)  

 
Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 524/2013, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 
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Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die 

alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/11/EU, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

Empfehlung der Kommission vom 11. Juni 2013 – Gemeinsame Grundsätze für kollektive 

Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren in den Mitgliedstaaten bei Verletzung von durch 

Unionsrecht garantierten Rechten (2013/396/EU) 

 

Zeitplan: Die Empfehlung 2013/54/EU wird innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 

über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 

zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2302, einschließlich ihrer 

Durchführungsrechtsakte, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

umgesetzt. 

 

 

________________ 
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